
 
 

 
 

ab dem 1. November 2010 sind für deutsche Staatsbürger aufgrund des Prinzips der 
Gegenseitigkeit die Veränderungen des Beantragungsverfahrens von einigen Arten 
von Visa eingeführt.  
 
Für die Beantragung von Visa für Privat- oder Touristen- Reise werden bei der 
Antragstellung der Auszug von der Bankrechnung (Kontoauszug) oder andere 
Garantien der Rückkehrwilligkeit in den Aufenthaltsstaat verlangt (Nachweis 
eines regelmäßigen Einkommens durch Arbeits- und Verdienstbescheinigung 
/im Original/, Registrierung der eigenen Firma /Original mit einfacher Kopie/, 
Nachweis von Wohneigentum usw.).  
 

1. Für die Beantragung von Visa für Geschäftsreisen werden verlangt:  
• (bei selbständig Erwerbstätigen) Vorlage und Kopie der Registrierung 

der eigenen Firma;  
• (bei Angestellten oder Arbeitern) Bestätigung des Arbeitgebers über das 

Beschäftigungsverhältnis auf firmeneigenem Papier, aus dem sich die 
Position des Arbeitnehmers in der Firma, das monatliche Gehalt und die 
Entsendung zur Dienstreise nach Russland ergeben.  

 
 
ALLGEMEINE INFORMATION  

1. Die Einreise in die Russische Föderation (RF) erfolgt mit einem gültigen 
Visum, das in einer Konsularvertretung der Russischen Föderation rechtzeitig 
vor der Reise beantragt werden muss. 

2. Für Bürger aus Drittländern ist eine Aufenthaltserlaubnis für die 
Bundesrepublik Deutschland erforderlich, ansonsten muß das Visum im 
Heimatland beantragt werden. 

3. Das Visum wird für jeden Reisenden einzeln ausgestellt (keine Gruppenvisa). 
Es gilt für einen bestimmten Termin (laut Einladung oder Reisebestätigung) 
und berechtigt zur einmaligen Ein- und Ausreise in die RF (außer zweifache 
und Dauer-Visa). 

4. Bei kombinierten touristischen Reisen (Russland-Baltikum-Russland usw.) 
muss ein zweifaches Visum beantragt werden.  

 
 


